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Vi tar lusa på alvor.

Verwalter: Norddalen elveierlag 

Angelenkarte verkauf: MIX Årnes Sport
Tlf. 72 53 17 77

Information: http://www.norddalselva.com
ALLGEMEINE FISCHEREIBESTIMMUNGEN

FÜR NORDDALSELVA

1.

Angelnausstattung, Hamen, Watenstiefel, Boote und andere Ausstattung, die in gegenwärtiger Saison in anderen Wasserläufen benutzt sind, müssen vor der Benützung in Stordalselva und Norddalselva desinfiziert werden. Bescheinigung dafür muss, wenn man Angelkarten kauft, vorgelegt werden.

In Praxis bedeutet es, das alles desinfiziert werden muss, ob es nicht:

· neu ist.

· seit vorigem Jahr benutzt ist.

· seit letzter Desinfektion in anderen Flüssen als Stordalselva oder Norddalselva benutzt ist.

2.

Angelsaison im Norddalselva: Vom 1. Juni bis einschliesslich 31. Juli.

Die Angelerlaubnisskarten werden auf den Namen einer Person ausgestellt und sind nict übertragbar.

3.

Tägliche Quoten: die Zahl der Fische für eine Person im Laufe eines Tages (24 Stunden) gesammelt. Wenn der Quote erreicht ist, muss das Angeln sofort aufhören, auch das Angeln von Meerforellen bis zum nächsten Tag. Die Quote für Lachs ist ein Fisch pro Tag. Wenn die Quote erreicht ist, muss das Angeln sofort aufhören, auch das Angeln von Meerforellen bis zum nächsten Tag. 

Es ist nicht gestattet anadrome Lachs unter 35 cm zu angeln.
Die Quote von Meerforelle ist 1 Fisch.


4.

Sportfischer mit gültigen Erlaubnisscheinen haben das Recht andere zu kontrollieren, müssen aber selbst auf Nachfrage ebenfalls gültige Erlaubnisscheine vorweisen können. Alle Sportfischer haben die Pflicht gültige Erlaubnisscheine der Polizei oder dem Fischereiaufseher vorzuzeigen. Der Fischereiaufseher muss sich ebenfalls Ausweisen können. Sportfischer und andere Personen müssen sich den Anweisungen der Polizei und der Kontrolleure fügen.

5.

Fische zu fangen und sie wieder loszulassen ist nicht gestattet.

6.

Alle Sportfischer und andere Personen müssen sich umweltbewusst verhalten. Abfälle dürfen nicht hinterlassen oder in den Fluss geworfen werden. Das Zelten an den Flussufern ist untersagt. Übrigens müssen die Sportfischer die gesetzlichen Bestimmungen des ”Friluftsloven” folgen.

7.

Die Sportfischer verpflichten sich aufeinander Rücksicht zu nehmen und Angler an angrenzenden Angelstrecken und Grundeigentümer nicht zu behindern. Das Betreten sowie das Graben nach Würmern ist auf landwirtschaftlichen Anbauflächen verboten.

Die Angelplätze sind nach maximal 20 Minuten zu wechseln oder für andere Sportfischer freizugeben.

8.

Das Fischen darf nur mit Angelruten und unter Verwendung von Fliegen oder Würmern als Köder in Zone 1 ausgeübt werden. In den anderen Zonen darf man Blinker anwenden. 

Das Fliegenfischen darf nur mit einer Fliegenrute und Fliegenschnur ohne Korkpropf ausgeübt werden. Die Verwendung von Blei als Wurfgewicht, Metall oder anderes schwere Material in Tubefliegen ist beim Fliegenfischen untersagt. Das Fischen mit Garnelen ist untersagt. Die Anwwendung von Boote ist untersagt.

Blei oder andere Gewichte sind nur beim Fischen mit Wurm erlaubt und müssen an einem Seitenarm mit dünnerer Schnur als der Hauptschnur befestigt werden, so dass das Abreissen von Haken mit Kødern vermieden wird. Nur ein Köder pro Rute ist erlaubt. 

Bei sehr niedrigem Wasserstand können Begrenzungen eingeführt werden. 

Eine rote Blase wird geheissen, und leichtes Fliegenfischen wird eingeführt. 

9.

Es ist verboten, Rute oder Schnur auf einer solche Weise anwenden, dass Fische wahrscheinlich gehakt werden. Nicht im Maul gehakte Fische müssen bei dem Fischereiaufseher abgeliefert werden.

10.

Die Nichteinhaltung dieser Bestimmungen kann den Gewässerverweis und Ausschluss von der Kartenausgabe für wenigsten ein Jahr zur Folge haben. Der betreffende Sportfischer kann von mindestens zwei der anwesenden Sportfischern, der Polizei oder dem Fischerauseher vom Gewässer verwiesen werden. Fischer, die ohne gültige norwegische Jahresfischerabgabe (fisketrygdavgiftskort) oder Angelerlaubnisschein angetroffen werden, werden für mindestens ein Jahr ausgeschlossen; deren Fang wird eingezogen, und das Fischen ist zu beenden.

11.

Alle Sportfischer verpflichten sich die gesetzlichen Bestimmungen des ”Lakseloven” zu befolgen und die Fangstatistik abzuliefern.

12.

Norddalen Elveeierlag ist für eventuelle Unfälle oder Schäden, die bei der Ausübung der Sportfischerei oder während des Aufenthaltes an den Flüssen auftreten, nicht haftbar.

13.

Diese Bestimmungen treten ab 2010 in Kraft und sind bis deren Aufhebung gültig.

Bitte beobachten! Die Grundbezitzer können den ganzen Tag fischen.

NORDDALEN ELVEIERLAG, MAI 2010

